
Anlage 1 
 
Gewährung von Zuwendungen beim Aufstieg von Mannschaften in nächsthöhere 
Klassen bzw. Ligen 
 
hier: Zuwendungen nach den Zuwendungsrichtlinien lt. Beschluß des Sport- und 

Freizeitausschusses vom 30.11.1993 
 
 
 
Beim Aufstieg von Senioren-Mannschaften in nächsthöhere Klassen bzw. Ligen werden den 
Sportvereinen, die Mitglied im Sportverband Kamen sind, auf Antrag folgende Zuwendungen 
gewährt: 
 
1. innerhalb eines Kreisverbandes 

in 2. Klasse 100,00 DM 
in 1. Klasse 150,00 DM 

2. in die Bezirksebene 200,00 DM 
3. innerhalb der Bezirksebene 250,00 DM 
4. in die Landesverbandsebene Westfalen 300,00 DM 
5. innerhalb der Landesverbandsebene Westfalen 350,00 DM 
6. in den Regionalverband NRW 400,00 DM 
7. innerhalb des Regionalverbandes NRW 450,00 DM 
8. in eine über den Regionalverband NRW hinaus- 

gehende Regionalliga 500,00 DM 
9. in eine 2. Bundesliga 750,00 DM 
10. in eine 1. Bundesliga 1.000,00 DM 
 


